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Allgemeinverfügung 
der Hansestadt Lüneburg zum Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen 

Gegenständen der Klasse 2 (Feuerwerkskörper) 
in der Lüneburger Altstadt einschließlich Kloster Lüne und im Naturschutzgebiet des 

Kalkbergs in der Zeit vom 31.12.2023 bis zum 01.01.2024 
 
Aufgrund des § 24 Abs. 2 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 20.12.2021 (BGBl. I S. 5238) geändert worden ist sowie des § 1 der 
Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissions-
schutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebie-
ten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) vom 27. Oktober 2009 (Nds. GVBl. 2009, S. 374) wird 
folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
 
1. Über die gesetzlich bestehenden Verbote hinaus ist es im Bereich der Altstadt Lü-

neburgs sowie im Geltungsbereich der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
Kalkberg im Stadtkreise Lüneburg vom 05.09.1936 untersagt, vom Silvestertag, 
31.12.2023 (Silvester) bis zum Neujahrstag, 01.01.2024, 24:00 Uhr pyrotechnische 
Gegenstände der Kategorie F2 im Sinne des § 3a Abs. 1 Nr. 1 b) Sprengstoffgesetz 
(Sprengstoffgesetz – SprengG) (Kleinfeuerwerke, wie zum Beispiel Feuerwerksbat-
terien, Einzelraketen, Schwärmer, Feuertöpfe, Leuchtfeuerwerk, Flugartikel, Knall-
körper usw.) abzubrennen. 

 

Der betroffene Bereich, auf den sich die Anordnung bezieht, wird auf einen Teilbereich 
der historischen Altstadt Lüneburgs (siehe Anlage 1) und auf den Geltungsbereich des 
Naturschutzgebietes Kalkberg (siehe Anlage 2) begrenzt. Die anliegenden Pläne sind Be-
standteil dieser Allgemeinverfügung.  
 
Im übrigen Stadtgebiet gilt die gesetzliche Regelung des § 23 Absatz 1 1. SprengV. Hier-
nach ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäu-
den oder Anlagen generell verboten.   

 
2. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird im öffentlichen Interesse nach § 80 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 15.8.2019 (BGBI. S. 1294) geändert worden ist, angeordnet. 

 
3. Die Verfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(VwVfG) Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. 



Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 des Niedersächsi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) vom 03.12.1976, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24.09.2009 (Nds. GVBl. S. 361) an dem auf die öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 
4. Verstöße gegen diese Verfügung können nach § 46 Nr. 9 der 1. SprengV als Ordnungs-

widrigkeit mit Geldbußen bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 
Begründung zu 1. 
Generell dürfen nach § 23 Abs. 2 der 1. SprengV pyrotechnische Gegenstände der Katego-
rie 2 (Kleinfeuerwerke, wie zum Beispiel Feuerwerksbatterien, Einzelraketen, Schwärmer, 
Feuertöpfe, Leuchtfeuerwerk, Flugartikel, Knallkörper usw.) in der Zeit vom 2. Januar bis 30. 
Dezember nur von Erlaubnisinhabern verwendet werden. Am 31. Dezember und 1. Januar 
dürfen grundsätzlich alle Personen über 18 Jahre diese pyrotechnischen Gegenstände ver-
wenden.  
 
Pyrotechnische Gegenstände sind Gegenstände, die Vergnügungs- oder technischen Zwe-
cken dienen und in denen explosionsgefährliche Stoffe oder Stoffgemische (pyrotechnische 
Sätze) enthalten sind, die dazu bestimmt sind, unter Ausnutzung der in diesen enthaltenen 
Energie Licht-, Schall-, Rauch-, Nebel-, Heiz-, Druck- oder Bewegungswirkungen zu erzeu-
gen. Bei pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 handelt es sich um Kleinfeuerwerk, 
in dem so viel Energie gespeichert ist, dass die Feuerwerkskörper bereits Entfernungen von 
vielen Metern überwinden können und eine erhebliche Licht-, Rauch- und Lärmwirkung er-
zeugen. 
 
Gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 1. SprengV kann die zuständige Behörde aller-
dings allgemein oder im Einzelfall anordnen, dass pyrotechnische Gegenstände der Katego-
rie F2 in der Nähe von Gebäuden und Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, und 
pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung in bestimm-
ten dicht besiedelten Teilen von Gemeinden zu bestimmten Zeiten auch am 31. Dezember 
und am 1. Januar nicht abgebrannt werden dürfen.  
 
Im Bereich der Altstadt Lüneburgs steht eine Vielzahl sehr alter und schützenswerter, teil-
weise auch denkmalgeschützter Gebäude, die zum Teil in Fachwerkbauweise errichtet wor-
den sind. Diese Gebäude sind aufgrund ihrer Bauweise besonders brandempfindlich. Insbe-
sondere bei so genannten Hochfeuerwerken mit eigenem Antrieb (z. B. sog. „Raketen“) ist 
daher von Brandgefährdungen auszugehen. Aufgrund der dichten Bebauung im Geltungsbe-
reich dieser Allgemeinverfügung besteht darüber hinaus im Fall eines Schadensfeuers eine 
erhebliche Gefahr, dass sich das Schadensereignis auf weitere Gebäude im Umfeld auswei-
tet und eine Brandbekämpfung dadurch erheblich erschwert wird oder im schlimmsten Fall 
nicht mehr möglich ist. 
 
Weiterhin ist der Bereich der Lüneburger Altstadt sehr dicht besiedelt, so dass die Lärmaus-
wirkungen von pyrotechnischen Gegenständen mit lediglich Knallwirkung hier unzumutbaren 
Lärm für die Bewohnerinnen und Bewohner des betreffenden Bereiches verursachen. 
 
Es besteht somit im Falle des Abbrennens der genannten Gegenstände ganzzeitig eine er-
hebliche Gefahr für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt sowie 
auch für das Eigentum in diesem Bereich. 
 
Der Kalkberg ist ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet und darum besonders schutzwürdig. 
Die dort vorkommenden Pflanzen und Tiere würden durch Abbrennen von Feuerwerk in der 
näheren Umgebung empfindlich gestört oder geschädigt. Daher ist der Kalkberg in den Gel-
tungsbereich aufgenommen worden. Nach § 23 Abs. 2 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert 



worden ist, sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen 
können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. In diesem Sinne bestimmt das 
oben dargestellte Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern die nach § 23 Abs. 2 
BNatSchG verbotenen Handlungen näher.  
 
Um zukünftig Schäden an Leib und Leben sowie an wertvollem Kulturgut einhergehend mit 
erheblichem wirtschaftlichem Schaden zu vermeiden, ist ein generelles Verbot für den Be-
reich der Altstadt Lüneburgs sowie für den Geltungsbereich des Naturschutzgebietes Kalk-
berg angezeigt und vertretbar. Das freie Recht des Bürgers, aufgrund der geltenden Rechts-
lage am 31.12. und 1.1. eines Jahres pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 abbren-
nen zu dürfen, muss insoweit dem öffentlichen Interesse aufgrund hoher wirtschaftlicher und 
kultureller Werte sowie aufgrund der Belange des Denkmal- und Naturschutzes zurücktreten. 
 
 
Begründung zu 2. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung ist aus Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses erforderlich, weil eine Klage hiergegen grundsätzlich 
aufschiebende Wirkung hätte. Im Fall der Klageerhebung könnte die Regelung daher nicht 
durchgesetzt werden. Dies würde zu erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung führen, insbesondere durch bestehende Brandgefahr. Somit muss das Interesse 
des Einzelnen, pyrotechnische Gegenstände innerhalb der Altstadt Lüneburgs abzubrennen, 
hinter dem öffentlichen Interesse zurückstehen, den Bereich der Lüneburger Altstadt und 
ihrer Bewohner zu schützen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
gegen die Hansestadt Lüneburg erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-
Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, einzureichen. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Niedersächsischen Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz vom 21. Oktober 2011 (Nds.GVBL 
S. 367), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 11. 11. 2015 (Nds. GVBl. S. 335) erhoben 
werden. Mit allgemein üblichen E-Mails kann elektronischer Rechtsverkehr nicht betrieben 
werden. Auf der Internetseite des Nds. Oberverwaltungsgerichtes finden Sie hierzu weitere 
Informationen. 
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Anlage 1: Geltungsbereich für den Bereich der Altstadt 
 

 
 
Anlage 2 Geltungsbereich für das Naturschutzgebiet Kalkberg 
 

 


